
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
Abteilung Bürgerdienste, Ordnungsamt, Straßen- und Grünflächenamt 
 
                                                                                              Zu Pkt.                 der TO 

 

Bezirksamtsvorlage 
zur Beschlussfassung 

 
für die Sitzung des Bezirksamtes am Dienstag, den  20.02.2018 

 
I. Gegenstand der Vorlage: Aufstellung des Entwurfes der Investitions-

planung 2019 bis 2023 
   
   

Sanierung des Lichtenrader Dorfteichs 

 
   
 
 

  

II. Berichterstatter: Frau Bezirksstadträtin Heiß 
   
   
   
III. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, die o. g. Maß-

nahme in die bei der SE Finanzen und Per-
sonal zentral geführte Liste der prioritär zu 
verfolgenden Maßnahmen gemäß Nr. 5.1.1 
(Phase der Bedarfsformulierung) des Be-
zirksamtsbeschlusses vom 30.05.2017 zur 
Erhöhung der Kostensicherheit von investi-
ven Baumaßnahmen des Bezirkes Tem-
pelhof-Schöneberg zu übernehmen. 

   
   
IV. Begründung: 0. Projektziel 
  Sanierung des Lichtenrader Dorfteichs 

 
  1. Fachlicher Bedarf 

Der Lichtenrader Dorfteich liegt in Alt-
Lichtenrade, im Herzen des südlichsten 
Stadtteils Berlins, direkt an der Dorfkirche 
Lichtenrade. Er ist Teil eines als Ensemble 
geführten Denkmalbereiches. Durch die 
Nähe des Lichtenrader Volksparks weist 
der Dorfteich ein hohes Besucheraufkom-
men auf.   
Die Uferbereiche des Lichtenrader 
Dorfteichs sind in großen Teilen nicht mehr 
funktionsfähig und sanierungsbedürftig. In 
Teilbereichen bestehen erhebliche und 



z.T. akute  Unfallgefahren, die eine Sper-
rung von Teilen der Uferbereiche in 2018 
erforderlich machen wird. Um diesen wert-
vollen kulturhistorischen Ort zu sichern, ist 
es erforderlich, die Uferbefestigungen 
komplett, auch unter wasserbauingenieur-
technischen Gesichtspunkten, fachgerecht 
zu erneuern.  
 

Weiterhin ist es erforderlich den Wasser-
spiegel abzusenken, den Teich trockenzu-
legen um eine Entschlammung vorzuneh-
men. Eine Untersuchung des Wasserma-
nagements (Zu- und Ablauf) ist ebenfalls 
erforderlich. 
 

2. Baulich-räumliche Anforderungen 
 
Der Lichtenrader Dorfteich umfasst inklusi-
ve der Böschung eine Fläche von 17.500 
m². Es handelt sich um ein ursprünglich 
natürliches Gewässer, dass durch Bau-
maßnahmen im Uferbereich umgewandelt 
und nutzbar gemacht wurde. Die konkrete 
Ausgestaltung der Sanierung ist u.a. auch 
abhängig von den noch festzulegenden, 
bedarfsgerechten Einzelmaßnahmen und 
der Abstimmung mit der Denkmalpflege. 
 

3. Raumprogramm mit den wesentlichen 

Funktionszusammenhängen unter Be-

nennung der nutzerspezifischen Erfor-

dernisse 
Entfällt 
 
4. Erste Prognose über die voraussicht-

liche Entwicklung der Mengen und Kos-

ten. 

 

Mengenentwicklung 
Die Investitionsmaßnahme hat keine Aus-
wirkungen auf die Mengen des Grünanla-
genproduktes, da es sich um statische Be-
zugsgrößen handelt und ein bereits vor-
handener Teich saniert wird. 
 
Baukosten 
In der ersten Prognose werden für das 
Bauvorhaben 1.550.000 € geschätzt. Die 
Summe gliedert sich wie folgt auf:  



Teichsanierung:                  1.270.000 € 
Baunebenkosten:                   280.000 € 
 
Die Baunebenkosten enthalten u.a. die Ho-
norarleistungen sowie Kosten für eine 
denkmalpflegerische Studie, Öffentlich-
keitsarbeit etc.  
 
Die geschätzten Kosten für die Teichsanie-
rung wurden auf Grundlage einer ver-
gleichbaren Maßnahme ermittelt.  
Die Kosten für die Baumaßnahme fließen 
investiv in die KLR/Budgetierung. 
 

5. Notwendigkeit der Maßnahme 
Sicherstellung der Grünflächenversorgung 
der Bevölkerung und herstellen der Ver-
kehrssicherheit der Grünanlagen. 

   
V. Rechtsgrundlage: - § 36 Abs. 1 BezVG i. V. m. § 1 Ziffer 5 

GO-BA 
- BA-Beschluss vom 30.05.2017 zur Erhö-
hung der Kostensicherheit von investiven 
Baumaßnahmen des Bezirkes Tempelhof-
Schöneberg, Nr. 5.1.1 

   
VI. Auswirkungen auf die Gleichstel-

lung der Geschlechter 
entfällt 

 
   
VII. Haushaltsmäßige/ Personalwirt-

schaftliche Auswirkungen 
Der Lichtenrader Dorfteich bleibt in der be-
stehenden Pflegeunterhaltung erhalten. 
Diese wird dem notwendigen Aufwand an-
gepasst. 
 

   
VIII. Nachhaltigkeit (s. Anlage)  
   
IX. Mitzeichnung Keine 

 
 
 
Christiane Heiß 
Bezirksstadträtin 
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